
Ausz1,1g aus der Niederschrift 
über die Sitzung Nr. 21 des Kreisa1,1sschusses 

des Rheingau-Taunus-Kreises 
am Montag, den 26.09.2022 

KA 21 / XI 

TOP B. 5 DS Xl/570 Bau und Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage in Wiesbaden 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Beschluss: 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag , folgenden Beschluss zu fassen: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass 

1. der Vertrag zwischen dem EAW und dem AWZ RLK zur Verwertung der Bioabfälle zum 
31 .12.2028 endet. Eine Verlängerung wäre zwar grundsätzlich möglich, ist aber in 
energiepolitischer Hinsicht nicht sinnvoll , das AWZ RLK ist ebenfalls grundsätzlich an 
einer anderen Art der Verwertung als bisher interessiert. 

2. die Betriebsleitung der ELW sowie der zuständige Dezernent den gemeinsamen Bau 
und Betrieb einer Biovergärungsanlage am Standort Wiesbaden ausdrücklich begrüßen. 

3. der wirtschaftliche Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage mittels der Mengen aus 
Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis möglich ist und ggf. eine „Mitverwertung" 
der Mengen aus dem Rhein-Lahn-Kreis erfolgen soll. 

Es wird beschlossen, dass 

4. eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wiesbaden zur energetischen Verwertung der 
Bioabfälle unter der Voraussetzung einer wirtschaftlichen Darstellung grundsätzlich 
befürwortet wird. 

5. mit den ELW in diesem Falle eine gemeinsame kommunale GmbH mit jeweils 50% 
Gesellschaftsanteil gegründet wird, um die Anlage zu bauen und zu betreiben. 

Die Betriebsleitung wird beauftragt, zusammen mit den ELW die Gründung einer komm\.,lnalen 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung vorzubereiten. Hierzu sind zur abschließenden Beratung 
und Beschlussfassung des Kreistages insbesondere die genauen wirtschaftlichen Ergebnisse 
auch unter dem Aspekt einer Einbindung der Mengen aus dem Rhein-Lahn-Kreis zu ermitteln. 
Weiterhin sind die vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen zu erarbeiten. 



Hiermit wird amtlich beglaubigt, 
dass die vorstehende Ablichtung 

mit der·vorgelegten Urschrift der o.a. 
Sitzungsniederschrift übereinstimmt. 

65307 Bad Schwalbach, den 28.09.2022 

~ 
(Matera) 

1. Fachdienst: EAW 

2. Fachdienst: KR 

(Siegel) 


